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Zug, Schweiz / Dettingen, Deutschland - 12. Juni 2006 - Die schweizer OPENLiMiT Holding AG (OPENLiMiT) hat 
eine Vertriebsvereinbarung mit der deutschen cit GmbH (CIT) unterzeichnet. CIT beabsichtigt ihren existierenden 
und zukünftigen Kunden, die Vorteile der elektronischen Signatur für die beweisfähige, sichere und effiziente 
Arbeitweise mit elektronischen Dokumenten und Daten anzubieten. Der Schwerpunkt wird dabei auf die 
Integration der OPENLiMiT Produkte in die CIT intelliForm Produktlinie gelegt. Die Produkte kommen 
insbesondere als innovative eGovernment Lösung im Bereich Formularserver auf Kommunal- und Landesebene 
zur Anwendung. 
 
Die Erfassung von Kundendaten über das Web findet häufig auf Basis von Formularen statt. Auch innerhalb von 
Unternehmen bietet die Informationserfassung mittels Formularen viele Vorteile. Papierformulare haben jedoch 
zwei wesentliche Nachteile: zum einen können sie nicht rechtsverbindlich elektronisch übermittelt werden, zum 
anderen stehen die erfassten Informationen (d.h. der ausgefüllte Inhalt) für die elektronische Weiterverarbeitung 
nicht direkt zur Verfügung. 
 
Die Technologien von OPENLiMiT und CIT bieten in diesem Umfeld die Lösung. Die CIT Technologie ermöglicht 
die Erstellung von elektronischen Formularen, sowie die Abspeicherung und Weiterverarbeitung der erfassten 
Daten. Die OPENLiMiT Technologie ermöglicht den Einsatz der rechtskonformen elektronischen Signatur in 
Formularen, und damit die elektronische Annahme und Verarbeitung von rechtsverbindlichen Anträgen, 
Verträgen etc. Somit ist die OPENLiMiT Technologie auch entscheidend für die revisionssichere Archivierung der 
Formulare/ Dokumente in den Dokumentenmanagement Produkten von CIT. 
 
Die OPENLiMiT SignCubes Produktfamilie 2.0 ermöglicht das Arbeiten mit der qualifizierten elektronischen 
Signatur innerhalb des weit verbreiteten PDF Formats, das auch in den CIT Formularmanagementprodukten 
unterstützt wird. Die OPENLiMiT(TM) SignCubes Basiskomponenten 2.0 mit dem OPENLiMiT(TM) SignCubes 
PDF Plug-In wurden nach Common Criteria EAL 4+ zertifiziert und nach deutschem Signaturgesetz (SigG) durch 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am 24. November 2005 bestätigt. Sowohl der Grad 
der Sicherheitszertifizierung als auch die qualifizierte elektronische Signatur innerhalb des PDF-Formats sind 
weltweit einzigartig. Der Evaluierungsgrad der Technologie und der große Funktionsumfang, sowie die einfache 
Anbindung der OPENLiMiT Technologie an die CIT Produkte waren für CIT ausschlaggebend, die OPENLiMiT 
Produkte anzubieten. 
 
"Die Vereinbarung mit CIT ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Positionierung der OPENLiMiT Produkte im 
eGovernment", erklärt Marc Gurov, CFO von OPENLiMiT, und fügt hinzu: "CIT ist ein ausgezeichneter Partner, 
der seit über zehn Jahren führende Technologien und kompetente Beratung in großem Umfang im eGovernment 
Bereich anbietet." 
 
"Durch die Integration der Signaturkomponenten OPENLiMiT SignCubes in CIT intelliForm wird der 
technologische Vorsprung dieser Produktlinie weiter ausgebaut. Somit werden Formularvorgänge nach dem 
deutschen Verwaltungsverfahrensgesetz elektronisch umsetzbar", erklärt Klaus Wanner, Geschäftsführer von 
CIT. 
 
Die cit GmbH wurde 1993 gegründet. Der Schwerpunkt ist die Entwicklung von Produkten für die Erstellung von 
interaktiven, browserbasierten Applikationen. Die CIT Produkte finden insbesondere im eGovernment Bereich 
ihren Einsatz. 
 
OPENLiMiT entwickelt Softwarelösungen für den Einsatz der elektronischen Signatur und Verschlüsselung, die 
die Sicherheit, Beweiskraft und Effizienz von elektronischen Kommunikationsprozessen, Workflows und Daten 
steigern. Die OPENLiMiT(TM) SignCubes Basiskomponenten 2.0 Version 2.0.1.1 sind durch das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach Common Criteria EAL 4+ zertifiziert und nach deutschem 
Signaturgesetz bestätigt. 


